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Tag?
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Zitat von Finnegans Wake

zum ersten Punkt: Wenn meine Schule auf betriebsübliche Arbeitszeiten verweisen
würde, dann wären meine drei Prüfungskorrekturen und die zusätzlichen
Zweitkorrekturen (und auch bei den meisten KuK) in diesem Jahr mal wieder nicht
rechtzeitig fertig geworden. Also auch die Seite der Schule müsste mit so etwas höllisch
aufpassen. Oder: Ruhezeiten...

zum zweiten Punkt: Welche Konsequenzen konkret?

Alles was über maximal und ausnahmsweise 10 Stunden am Tag und maximal und
ausnahmsweise 48 Stunden die Woche hinausgeht, ist schlicht rechtswidrig.

Betreffend Konsequenz: Würde ich auf ein dienstliches Handy bestehen, würde ich, wie gesagt,
ein museales Trumm bekommen und mit mir rumtragen müssen - nein Danke. Meine
Einstellung wäre vielleicht eine andere, wenn ich meine Nummer herausgeben müsste - was bei
uns aber technisch bedingt nicht nötig ist.
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